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XIV. "GesetzgebungsperiGde 

A n fra g e 

der Abgeordneten Prof.KOREN, Dr.HAUSER, STE.INBAUER 

und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend ErBrterung der AbhBrung von Telefonen. 

Zwischen dem Inhalt der Anfragebeantwortungert des Herrn Bundes­
ministersfür Justiz vom 12.5.1976 sowie vom 31.5.1976, der 
Anfragebeant\'lortung des Herrn Bundesministers für Inneres vom 21.5.1976 
und den Erklärungen des Herrn Bundesministers für Justi.z im 
Nationalrat am 20.5.1976 bestehen "einerseits Widersprüche, während 
andererseits der Sachverhalt keineswegs hinreichend aufgeklärt 
erscheint. 

Es ist nach wie vor unklar, auf wessen Initiative und Veranlassung 
die Dienstbesprechung zwischen dem Untersuchungsrichter Dr.Herzmansky 
und dem Stellvertr. Leiter des Sicherheitsbüros Dr.Kornek am 12.2.1916 
im Sicherheitsbüro überhaupt stattfand. Es ist auch unklar, ob 
der Untersuchungsr1chter diese Dienstbesprechung auf Grund eines 
Antrages der Siaatsanwaltschaft oder ohne derartigen Antrag durch­
geführt hat. Ebenso unklar ist, von wem bei dieser Dienstbespredung 
das Thema Telefonabhören " angesdni tten wurde und ob dazu ein Antrag 
der staatsanwaltschaft vorlag. 

Ebenso wenig geklärt sind nach wie vor die näheren Umstände der 
Dienstbesprechung zwischen Oberstaatsanwalt Dr.Pau~ai. dem Leiter 
des Sicherheitsbtiros Hofrat Dr.Kuso sowie zwei weiteren Mitgliedern 
des Sicherheitsbüros am 4.3.1976 in den Räumen der Oberstaats­
anwalt~chaftWien. Auch hier steht in keiner Weise fest, auf wessen 
Initiative und Veranlassung diese Dienstbesprechung stattfand, von 

~. 
I1 , 

I 
; 
t 
~ 
r" 
t , 
! 

I 

564/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



wem das Thema Telefonabhören dabei angea6hnitten wurde und wieso 
diese Dienstbssprechung eigentlich ohne den hauptbetroffenen Leiter 
der Staatsanwaltschaft Wien Dr.Mli1ler stattfand. 

1)arüberhinaus stimmt die AnfragebeantvlOJ:,tung des B1]ndesministe:'8 

f " T + . 1') r:: ·19'"7,. l' ....L I' " r' • l . 'ur vUSulZ vom ~.J. ~IO nlUSlcn~ lcn aer vorgangswelse~e8 
Untersuchungsrichters DrBerzman9~ mit d~n Ausführungen des Bundes­
ministers für Justiz im Nationalrat am 20#5.1976 nicht tiberein. 

"konkrete Anträge ztir PrLifung der technischen r'Iöglichkei ten ~iner 
Telefonüberwachung des flprofil" im c1inne der §§ 149 a, 414 a 

Strafprozeßordnung ertei1t'lhaben soll, hat der Bundesministerflir 
Justiz sm 20.5.1976 erklärt, daß es sich nach den Angaben 
DrQHerzmanskys bei der Dienstbesprechung vom 12.2.1976 nur um 

eine "generelle Vorbesprechung" geb.andelt h2vt. 

Den Angaben des Bundesministers für Justiz ist zu entnehmen, daß 
die Oberstaatsanwaltschaft Wien am 29.3., 5.4$ und 17.5.1976 dem 

. Bundesminister für Justiz Berichte in der vorliegenden Angelegenheit 

erstattet hat. Diese Berichte wurden vom Bundesminister für Justiz 
von Fall zu Fall auszugsweise zitiert. 

Z\<lecks genauerer Aufklärung des Sachverhal ts richten die unte!.'­

fertigten Abgeordneten daher an den Bundesminister für Justiz 
folgende 

A n fra g e 

1) Wie lautet der vollständige Wortlaut der Berichte der Oberstaats­

anwaltschaft 'llien vom 29.3., 5.4. und 17.5.1976? 

2) Hat die Oberstaatsauwaltschaft Wien dsm Bundesministerium für 

Justiz in der vorliegenden Angelegenheit 8eit dem 12.2.1976 

auch zu anderen Zeitpunkten Berichte erstattet? 

3) v/enn dies der F'all war, Itd.e latltet de:l:' vollständige \vorVaut. 
dieser Berichte? 
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